
ÜBERNAHMERELEVANTE ANGABEN

ANGABEN NACH § 315A ABS. 1 HGB

Zusammensetzung des gezeichneten Kapitals, Beschränkungen, die Stimmrechte oder die Übertragung von 
Aktien betreffen (§ 315a Abs. 1 Nr. 1 und 2 HGB)

Das gezeichnete Kapital der CEWE Stiftung & Co. KGaA, Oldenburg, setzt sich aus folgenden Aktiengattungen zusammen:
 
Zusammensetzung des gezeichneten Kapitals 

Aktienart 
 

ISIN 
 

Aktienform 
 

Anzahl  
der Gattung 

Anteil am 
 Gezeichneten Kapital  

in Euro

Anteil am 
 Gezeichneten Kapital  

in %

Rechte und Pflichten 
 

Inhaberaktien DE 0005403901 Stückaktien 7.423.919 19.302.189,40 100,0

Die Aktien sind voll stimm- und dividendenberechtigt, soweit  
nicht zwingende Regelungen des Aktiengesetzes dagegensprechen  
(z. B. Aktien als eigene Anteile der Gesellschaft).

   7.423.919 19.302.189,40 100,0  

Im Berichtsjahr wurde das Grundkapital im Rahmen des beste-
henden Bedingten Kapitals 2020 um 23.248,00 Euro und um 
8.980 Stückaktien erhöht. Die Erhöhung diente dem Mitarbei-
teraktienprogramm 2020. Aktien, die im Rahmen von Mitar-
beiteraktienprogrammen an Mitarbeiter ausgegeben wurden, 
unterliegen Haltefristen. Für insgesamt 42.681 Aktien gilt  
die Haltefrist bis zur Vollendung des 65. Lebensjahres des Mit- 
 

arbeiteraktionärs oder bis zu seinem Bezug einer gesetzlichen 
Rente (Vorjahr: 37.730). Wegen des geänderten Angebots an 
die Mitarbeiter gibt es noch fünf Aktien in Mitarbeiterhand, die 
eine Haltefrist bis zum Ende des der Übertragung folgenden 
Jahres haben (Vorjahr: 7.872 Aktien). Darüber hinausgehende 
Stimmrechts- oder Übertragungsbeschränkungen im Sinne des 
§ 315a Abs. 1 Nr. 1 HGB sind der Gesellschaft nicht bekannt.

Direkte oder indirekte Beteiligungen am Kapital  
(§ 315a Abs. 1 Nr. 3 HGB)
Nach den veröffentlichten Mitteilungen und den vorliegenden 
Informationen gibt es an der Gesellschaft folgende direkte und 
indirekte Beteiligungen, die 10 % der Stimmrechte überschreiten:

Mitteilungspflichtiger

 
Art der Beteiligung Anteil der angezeigten Stimmrechte  

am Gezeichneten Kapital in %

AN Assets GmbH & Co. KG und CN Assets GmbH & Co. KG, Oldenburg Direkt 27,2 

Neumüller Beteiligungsgesellschaft mbH, Oldenburg Indirekt 27,2 
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Inhaber von Aktien mit Sonderrechten  
(§ 315a Abs. 1 Nr. 4 HGB)
Aktien mit Sonderrechten bestehen nicht.

Art der Stimmrechtskontrolle im Falle von Arbeit- 
nehmerbeteiligungen (§ 315a Abs. 1 Nr. 5 HGB)
Soweit Arbeitnehmer der CEWE-Gruppe als Aktionäre an der 
CEWE Stiftung & Co. KGaA, Oldenburg, beteiligt sind, beste-
hen nach Kenntnis der Gesellschaft keine Besonderheiten bei 
der Möglichkeit der Stimmrechtsausübung. Weder sind Rechts-
gemeinschaften von Arbeitnehmern an einer oder mehreren 
Aktien (§ 69 Abs. 1 AktG) noch Stimmbindungsvereinbarungen 
zwischen Arbeitnehmeraktionären bekannt.

Gesetzliche Vorschriften und Satzungsbestimmungen 
über die Ernennung und Abberufung von Vorstands-
mitgliedern und über Satzungsänderungen  
(§ 315a Abs. 1 Nr. 6 HGB)
Bei der CEWE Stiftung & Co. KGaA, Oldenburg, liegen die 
Geschäftsführungs- und die Vertretungsbefugnis in der Kom-
petenz der persönlich haftenden Gesellschafterin Neumüller 
CEWE COLOR Stiftung, Oldenburg (§ 8 der Satzung der CEWE  
Stiftung & Co. KGaA). Die Rechtsbeziehungen zwischen der 
Gesellschaft und der persönlich haftenden Gesellschafterin 
werden, soweit sie sich nicht zwingend aus Satzung oder 
Gesetz ergeben, durch gesonderte Vereinbarung geregelt; 
dabei wird die Gesellschaft durch den Aufsichtsrat vertreten.  

Das Ausscheiden der persönlich haftenden Gesellschafterin 
wird durch § 9 der Satzung der CEWE Stiftung & Co. KGaA gere-
gelt. Danach hat die Neumüller CEWE COLOR Stiftung diese 
Stellung unabhängig von einer Vermögenseinlage; anderer-
seits bleiben aber die zwingenden gesetzlichen Ausschei-
dungsgründe für die persönlich haftende Gesellschafterin 
unberührt (§ 9 Abs. 1 der Satzung). Im Falle des Ausscheidens 
hat sie keinen Anspruch auf ein Auseinandersetzungsguthaben 
(§ 9 Abs. 2 der Satzung). Für den Fall, dass die Neumüller 
CEWE COLOR Stiftung als persönlich haftende Gesellschafterin 
aus der Gesellschaft ausscheidet oder dass ihr Ausscheiden 
absehbar ist, enthält § 9 Abs. 3 zur Vermeidung einer Auf-
lösung der CEWE Stiftung & Co. KGaA die folgende Regelung: 
Der Aufsichtsrat der CEWE Stiftung & Co. KGaA ist berechtigt 
und verpflichtet, unverzüglich bzw. zum Zeitpunkt des Aus-
scheidens eine Kapitalgesellschaft, deren sämtliche Anteile 
von der CEWE Stiftung & Co. KGaA gehalten werden, als neue, 
allein geschäftsführungsbefugte und vertretungsberechtigte 
persönlich haftende Gesellschafterin in die CEWE Stiftung & 
Co. KGaA aufzunehmen (Satz 1). Scheidet die Neumüller CEWE 
COLOR Stiftung als persönlich haftende Gesellschafterin aus 
der Gesellschaft aus, ohne dass gleichzeitig eine solche neue 
persönlich haftende Gesellschafterin aufgenommen wird, soll 
die CEWE Stiftung & Co. KGaA übergangsweise von den Kom-
manditaktionären allein fortgesetzt werden (Satz 2). Der Auf-
sichtsrat soll in diesem Fall beim zuständigen Gericht unver-
züglich die Bestellung eines Notvertreters beantragen, der  

die Gesellschaft bis zur Aufnahme einer neuen persönlich haf-
tenden Gesellschafterin vertritt, insbesondere für den Fall, 
dass eine Kapitalgesellschaft für die Stellung als persönlich 
haftende Gesellschafterin von der CEWE Stiftung & Co. KGaA 
erst noch erworben oder gegründet werden muss (Satz 3). 
Der Aufsichtsrat wird ermächtigt, die Fassung der Satzung 
entsprechend dem Wechsel der persönlich haftenden Gesell-
schafterin zu berichtigen (Satz 4).

Die Neumüller CEWE COLOR Stiftung wird durch ihren Vor-
stand gerichtlich und außergerichtlich vertreten. Damit obliegt 
ihm auch die Führung der Geschäfte der CEWE Stiftung & Co. 
KGaA. Der Vorstand der Stiftung wird durch das Kuratorium 
bestimmt, wobei ein Mitglied des Vorstandes – jenes, das sich 
um die Eigengeschäfte der Stiftung kümmert – durch die sat-
zungsmäßigen Destinatäre der Stiftung bestimmt wird. Die 
Mitglieder des Vorstands werden für eine Funktionsperiode 
von bis zu fünf Jahren berufen. Über dienstrechtliche Fragen 
entscheidet das Kuratorium.

Für die Änderung der Satzung der CEWE Stiftung & Co. KGaA 
gelten die gesetzlichen Bestimmungen (§§ 179 ff., 285 Abs. 2 
und 181 AktG).
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Befugnisse des Vorstandes zur Ausgabe und zum 
Rückkauf von Aktien (§ 315a Abs. 1 Nr. 7 HGB)
Die Hauptversammlung vom 31. Mai 2017 hat eine Ermächti-
gung zum Rückkauf eigener Aktien von bis zu 10 % des zum 
Zeitpunkt der Beschlussfassung bestehenden Grundkapitals 
bis zum 30. Mai 2022 beschlossen. Die Ermächtigung ist erteilt 
worden, um die Aktien

 »  mit Zustimmung des Aufsichtsrates unter Wahrung des 
Gleichbehandlungsgrundsatzes (§ 53a AktG) wieder über 
die Börse oder über ein Angebot an alle Aktionäre zu ver-
kaufen;

 »  mit Zustimmung des Aufsichtsrates, ganz oder zum Teil, ein-
mal oder mehrfach, einzuziehen, ohne dass die Einziehung 
oder ihre Durchführung eines weiteren Hauptversamm-
lungsbeschlusses bedarf. Sie können auch im vereinfachten 
Verfahren ohne Kapitalherabsetzung durch Anpassung des 
anteiligen rechnerischen Betrages der übrigen Stückaktien 
am Grundkapital der Gesellschaft eingezogen werden;

 »  mit Zustimmung des Aufsichtsrates gegen Sachleistung zu 
veräußern; insbesondere können sie Dritten im Rahmen von 
Unternehmenszusammenschlüssen oder beim Erwerb von 
Unternehmen angeboten oder gewährt werden;

 »  mit Zustimmung des Aufsichtsrates Arbeitnehmern der 
Gesellschaft oder von anderen verbundenen Unternehmen 
im Sinne der §§ 15 ff. AktG zum Erwerb anzubieten oder mit 
einer Sperrfrist von nicht weniger als einem Jahr zuzusagen 
bzw. zu übertragen; die eigenen Aktien dürfen den Erwerbs-
berechtigten auch zur Erfüllung von Dividendenansprüchen 
aus Aktien der Gesellschaft zugesagt und übertragen werden.

 »  mit Zustimmung des Aufsichtsrates Arbeitnehmern ein-
schließlich den Mitgliedern des Vorstandes und der Ge-
schäftsführung der Neumüller CEWE COLOR Stiftung im 
Rahmen eines Aktienoptionsprogrammes zum Erwerb anzu-
bieten. In diesem Fall beträgt die Wartezeit vier Jahre. Die 
Einzelheiten der aktienbasierten Vergütung für die Vor-
standsmitglieder werden vom Aufsichtsrat festgelegt.

 »  mit Zustimmung des Aufsichtsrates eine Veräußerung der 
aufgrund der vorstehenden Ermächtigung erworbenen Aktien 
in anderer Weise als über die Börse oder durch Angebot an 
alle Aktionäre vorzunehmen.

Wesentliche Vereinbarungen, die unter  
der Bedingung eines Kontrollwechsels infolge  
eines Übernahmeangebots stehen  
(§ 315a Abs. 1 Nr. 8 HGB)
In den mit den wesentlichen Bankpartnern abgeschlossenen 
Finanzierungsverträgen gibt es die üblichen Change-of-Control-
Regelungen; diese machen unter Umständen eine Änderung, 
Ergänzung oder Neuregelung der bestehenden Kreditverträge 
erforderlich. Darüber hinaus gibt es keine Vereinbarungen der 
CEWE Stiftung & Co. KGaA, Oldenburg, mit Dritten, die unter 
der Bedingung eines Kontrollwechsels infolge eines Über-
nahmeangebotes stehen und die für sich allein oder in ihrer 
Gesamtheit hieraus folgende Wirkungen haben könnten.

Entschädigungsvereinbarungen  
(§ 315a Abs. 1 Nr. 9 HGB)
Vereinbarungen der CEWE Stiftung & Co. KGaA, Oldenburg, 
die für den Fall eines Übernahmeangebots mit Mitgliedern des 
Vorstandes und der Geschäftsführung der Neumüller CEWE 
COLOR Stiftung oder Arbeitnehmern getroffen wurden und zu 
Entschädigungen oder anderen Leistungen der Gesellschaft 
führen können, bestehen nicht.
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BERICHTE ZUR UNTERNEHMENSFÜHRUNG

ERKLÄRUNG ZUR  
UNTERNEHMENSFÜHRUNG

Die Erklärung zur Unternehmensführung nach § 289f und § 315d 
des Handelsgesetzbuchs umfasst die Entsprechenserklärung 
gemäß § 161 des Aktiengesetzes, relevante Angaben zu Unter-
nehmensführungspraktiken, die über die gesetzlichen Anfor-
derungen hinaus angewandt werden, eine Beschreibung der 
Arbeitsweise von Vorstand und Aufsichtsrat sowie der Zusam-
mensetzung und Arbeitsweise von deren Ausschüssen. Ferner 
beinhaltet sie die Angaben zu den Festlegungen nach § 76 Abs. 4 
AktG und nach § 111 Abs. 5 AktG sowie eine Beschreibung des 
Diversitätskonzepts.

Zur Entsprechenserklärung nach § 161 Aktiengesetz
Die CEWE Stiftung & Co. KGaA misst den Regeln ordnungsge-
mäßer Corporate Governance große Bedeutung bei.

Der Vorstand der persönlich haftenden Gesellschafterin der 
CEWE Stiftung & Co. KGaA sowie der Aufsichtsrat der CEWE 
Stiftung & Co. KGaA erklären gemäß § 161 AktG, dass den vom 
Bundesministerium der Justiz und für Verbraucherschutz im 
amtlichen Teil des Bundesanzeigers bekannt gemachten Emp-
fehlungen der Regierungskommission Deutscher Corporate 
Governance Kodex in der Fassung vom 7. Februar 2017 ab deren 
Bekanntmachung am 24. April 2017 („DCGK 2017“) seit Abgabe 
der letzten Entsprechenserklärung am 1. Februar 2020 mit der 
nachfolgenden Ausnahme entsprochen wurde:

Regelgrenze für die Zugehörigkeitsdauer zum Aufsichts-
rat (Abweichung von Ziffer 5.4.1 Abs. 2 DCGK 2017)
Die Festlegung einer Regelzugehörigkeitsdauer und deren 
Berücksichtigung im Rahmen von Vorschlägen an die Haupt-
versammlung schränkt das gesetzliche Recht der Aktionäre 
und Arbeitnehmer zur Wahl ihrer jeweiligen Vertreter im Auf-
sichtsrat unverhältnismäßig ein. Mit einer entsprechenden 
Festsetzung würde zudem ein Ausscheiden gerade von solchen 
Mitgliedern befördert, die aufgrund ihrer langjährigen Branchen- 
und Unternehmenskenntnis der Gesellschaft einen besonders 
hohen Nutzen bringen können.

Der Vorstand der persönlich haftenden Gesellschafterin der 
CEWE Stiftung & Co. KGaA sowie der Aufsichtsrat der CEWE 
Stiftung & Co. KGaA erklären gemäß § 161 AktG, dass den vom 
Bundesministerium der Justiz und für Verbraucherschutz im 
amtlichen Teil des Bundesanzeigers bekannt gemachten Emp-
fehlungen der Regierungskommission Deutscher Corporate 
Governance Kodex in der Fassung vom 16. Dezember 2019 
(„DCGK 2019“) mit den nachfolgenden Ausnahmen gegen-
wärtig und zukünftig entsprochen wird:

Modifikationen aufgrund der Rechtsform der KGaA
Bei der CEWE Stiftung & Co. KGaA handelt es sich um eine 
Kommanditgesellschaft auf Aktien („KGaA“). Die Aufgaben 
eines Vorstands einer Aktiengesellschaft („AG“) obliegen bei 
einer KGaA der persönlich haftenden Gesellschafterin. Alleinige 
persönlich haftende Gesellschafterin der CEWE Stiftung & Co. 
KGaA ist die Neumüller CEWE COLOR Stiftung, deren Vorstand 
die Führung der Geschäfte der CEWE Stiftung & Co. KGaA 
obliegt.

Im Vergleich zu dem Aufsichtsrat einer AG sind die Rechte und 
Pflichten des Aufsichtsrats einer KGaA eingeschränkt. Insbe-
sondere hat der Aufsichtsrat der CEWE Stiftung & Co. KGaA 
keine Kompetenz zur Bestellung des Vorstands der persönlich 
haftenden Gesellschafterin, zur Regelung der vertraglichen 
Bedingungen des Vorstands der persönlich haftenden Gesell-
schafterin, zum Erlass einer Geschäftsordnung für den Vorstand 
oder zur Festlegung von zustimmungspflichtigen Geschäften. 
Diese Aufgaben werden vom Kuratorium der Neumüller CEWE 
COLOR Stiftung wahrgenommen.

Der Vorstand der persönlich haftenden Gesellschafterin und der 
Aufsichtsrat der CEWE Stiftung & Co. KGaA sind der Ansicht, 
dass, soweit der DCGK 2019 Empfehlungen zu den Aufgaben 
und Zuständigkeiten des Aufsichtsrats enthält, die rechts-
formbedingt vom Kuratorium der Neumüller CEWE COLOR 
Stiftung wahrgenommen werden, diese Empfehlungen auf die 
CEWE Stiftung & Co. KGaA weder direkt noch entsprechend 
anwendbar sind. Dies gilt für die Empfehlungen des DCGK 
2019 bezüglich der Besetzung des Vorstands (Empfehlungen 
B.1 bis B.5) und dessen Vergütung (Empfehlungen G.1 bis G.16). 
Soweit von diesen Empfehlungen künftig rechtsformbedingt 
abgewichen wird, wird dies mangels Anwendbarkeit der Emp-
fehlungen nicht explizit in dieser Entsprechenserklärung offen-
gelegt. Die gesetzlichen Regelungen bleiben unberührt.

Unter Berücksichtigung der vorgenannten rechtsformspezifi-
schen Besonderheiten entspricht die Gesellschaft mit folgenden 
Ausnahmen sämtlichen Empfehlungen des DCGK 2019:
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Aufsichtsratswahlen: Beifügung und Inhalt  
der Lebensläufe (Abweichung von Empfehlung  
C.14 DCGK 2019)
Die Erweiterung der Einladung zur Hauptversammlung im 
Falle von anstehenden Wahlen zum Aufsichtsrat um Lebens-
läufe aller Kandidaten würde dieses ohnehin schon sehr lange 
Dokument nur unnötig um viele zusätzliche Seiten verlängern 
und unübersichtlicher machen. Daher soll der Kodex-Empfeh-
lung, dass die Lebensläufe den Kandidatenvorschlägen „bei-
gefügt“ werden sollen, nicht gefolgt werden. Die von der Emp-
fehlung angestrebte Verbesserung der Informationsgrundlage 
für die Aktionäre wird effizienter dadurch erreicht, dass die 
Lebensläufe aller Kandidaten auf der Internetseite der Gesell-
schaft abrufbar sind und auf diese Informationsmöglichkeit in 
der Einladung zusätzlich hingewiesen wird. 

Wir sehen in diesem Zusammenhang auch von der Empfeh-
lung ab, die „wesentlichen Tätigkeiten“ der Kandidaten im 
Lebenslauf aufzuführen. Die §§ 124 Abs. 3 Satz 4 und 125 Abs. 1 
Satz 5 AktG enthalten abschließende und ausreichende Vor-
gaben für die bei Vorschlägen zur Wahl eines Aufsichtsrates 
beizubringenden Informationen. Hiernach müssen bereits aus-
geübter Beruf und Mandate in anderen Kontrollgremien dar-
gelegt werden; diese Angaben vermitteln einen weitgehenden 
Eindruck von Inhalt und Umfang anderer Tätigkeiten eines 
Kandidaten und seiner fachlichen Qualifikation. Weitere Anga-
ben zu fordern, würde über den Gesetzeswortlaut hinaus-
gehen und im Gegenteil letztlich zu mehr Rechtsunsicherheit 
führen, auch weil der Begriff der „wesentlichen Tätigkeiten“ zu 
unbestimmt ist und bei der Vielzahl unterschiedlicher Lebens-
entwürfe doch sehr unterschiedlich interpretiert werden kann.

Geschäftsordnung des Aufsichtsrats:  
Zugänglichmachung der Geschäftsordnung auf  
der Internetseite der Gesellschaft (Abweichung  
von Empfehlung D.1 DCGK 2019)
Der Aufsichtsrat der CEWE Stiftung & Co. KGaA hat sich eine 
Geschäftsordnung gegeben. Bei der Geschäftsordnung handelt 
es sich um ein wesentliches Instrument zur Organisation des 
Aufsichtsrats, das Verfahrensfragen innerhalb des Aufsichts-
rats regelt. Wir sind daher der Ansicht, dass es sich bei der 
Geschäftsordnung um ein internes Dokument des Gremiums 
Aufsichtsrat handelt, welches nicht zur Veröffentlichung 
bestimmt ist. 

Vergütung des Aufsichtsrats: Erfolgsorientierte  
Vergütung des Aufsichtsrats (Abweichung von  
Empfehlung G.18 S. 2 DCGK 2019)
Die Vergütung des Aufsichtsrats der CEWE Stiftung & Co. KGaA 
ist in § 14 der Satzung der Gesellschaft geregelt. Nach § 14 Abs. 1 
S. 2 der Satzung erhält jedes Aufsichtsratsmitglied eine erfolgs- 
und eine dividendenabhängige jährliche Vergütung, die sich 
auf das abgelaufene Geschäftsjahr bezieht. Rechtsformbedingt 
hat der Aufsichtsrat mangels Personalkompetenz nur einge-
schränkte Möglichkeiten, die langfristige Entwicklung der Gesell-
schaft zu beeinflussen. Wir halten es daher für angemessen, den 
Aufsichtsrat am – variablen – Erfolg des vorherigen Geschäfts-
jahres zu beteiligen.

Angaben zu Unternehmensführungspraktiken
Die CEWE-Gruppe führt ihre Geschäfte traditionell in Überein-
stimmung mit nationalen und internationalen Gesetzen sowie 
allgemein anerkannten ethischen Grundsätzen. 

Bekenntnis zu sozialer Verantwortung als Teil der 
Unternehmenskultur
Die CEWE Stiftung & Co. KGaA bekennt sich zu ihrer sozialen 
Verantwortung und ist überzeugt, dass soziale Verantwortung 
ein wichtiger Faktor für den langfristigen Erfolg des Unterneh-
mens ist. In diesem Zusammenhang hat die CEWE-Gruppe ein 
Leitbild entwickelt, welches ihre Unternehmenskultur verdeut-
licht, die durch Integrität, Vertrauenswürdigkeit und Verant-
wortung geprägt wird. Die Grundwerte und Grundsätze dieses 
Leitbildes können im Internet unter  https://company.cewe.de/

de/ueber-uns/verantwortung/compliance.html abgerufen werden. 

Ferner hat die CEWE Stiftung & Co. KGaA wesentliche Leit-
linien in einem Verhaltenskodex zusammengefasst, der auf 
ethischen Werten und darauf basierenden Geschäftsgrund-
sätzen beruht, die von Integrität und Loyalität geprägt sind.  
Dieser Verhaltenskodex gilt für sämtliche Mitarbeiter konzern-
weit und dient der Umsetzung der folgenden Verhaltensgrund-
sätze:

 »  Integrität und rechtmäßiges Verhalten bestimmen  
unser Handeln.

 »  Unser Handeln ist davon geprägt, die Spitzenposition der 
CEWE–Gruppe als Europas führender Foto-Dienstleister  
zu sichern und auszubauen.

 »  Unsere Geschäftsbeziehungen sind sachbezogen und  
frei von unlauteren Methoden.

 »  Konflikte zwischen den Interessen der CEWE–Gruppe  
und privaten Interessen vermeiden wir.

 »  Mit Geschäftsinformationen oder Betriebsgeheimnissen 
gehen wir vertraulich um.

 »  Wir dulden keinen Missbrauch der eigenen Position zu  
persönlichem Vorteil, zugunsten Dritter oder zum Nachteil 
der CEWE–Gruppe.
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Weitergehende Informationen zu dem Verhaltenskodex sind 
auf der folgenden Website öffentlich zugänglich:  https://

company.cewe.de/de/ueber-uns/verantwortung/compliance.html 

Die CEWE Stiftung & Co. KGaA unterstützt zudem die Prinzipien 
der Compliance-Initiative des Bundesverbands Materialwirt-
schaft, Einkauf und Logistik e. V. (BME). Weitergehende Infor-
mationen zu den Prinzipien des Bundesverbands Material-
wirtschaft, Einkauf und Logistik e. V. (BME) finden Sie unter 

 www.bme.de/Compliance.

Zur Arbeitsweise von Geschäftsleitung und Aufsichts-
rat sowie zur Zusammensetzung und Arbeitsweise der 
Ausschüsse des Aufsichtsrats
Aufgrund der Vorschriften des Aktiengesetzes, der Satzung 
der CEWE Stiftung & Co. KGaA und der Geschäftsordnungen 
der verschiedenen Gremien bestehen bei der CEWE Stiftung & 
Co. KGaA Regeln für die Geschäftsleitung und deren Über-
wachung, die den Anforderungen des Kodex gerecht werden. 
Der vom Kodex beabsichtigte Schutz der Kapitalgeber, die das 
unternehmerische Risiko tragen, wird erreicht.

Der Vorstand, das Kuratorium der Neumüller CEWE COLOR 
Stiftung und der Aufsichtsrat arbeiten zum Wohle des Unter-
nehmens vertrauensvoll und eng zusammen. Alle wesent-
lichen Geschäftsvorfälle werden mit den zuständigen Gremien  
gemeinsam behandelt. Die Einzelheiten der Zusammenarbeit 
zwischen Vorstand, Kuratorium der Neumüller CEWE COLOR 
Stiftung und Aufsichtsrat, auch Zustimmungsvorbehalte für 
die Tätigkeit des Vorstandes, sind insbesondere in den Geschäfts-
ordnungen von Vorstand und Aufsichtsrat geregelt.

Geschäftsleitung
Am Grundkapital der CEWE Stiftung & Co. KGaA hält die per-
sönlich haftende Gesellschafterin Neumüller CEWE COLOR 
Stiftung („Geschäftsleitung“) 20.020 auf den Inhaber lautende 
Stückaktien und damit rund 0,27 %, die Kommanditaktionäre 
halten den Rest. Die Neumüller CEWE COLOR Stiftung führt 
die Geschäfte durch ihren Vorstand nach Maßgabe der 
Gesetze, der Satzung der CEWE Stiftung & Co. KGaA sowie 
gemäß ihrer eigenen Satzung und der Geschäftsordnung für 
ihren Vorstand. Aufgrund der unbeschränkten persönlichen 
Haftung hat die Neumüller CEWE COLOR Stiftung ein großes 
Interesse an der Ordnungsmäßigkeit und Effizienz des Geschäfts-
betriebs der CEWE Stiftung & Co. KGaA und übt entsprechen-
den Einfluss aus. Die vom Kuratorium der Neumüller CEWE 
COLOR Stiftung erlassene Geschäftsordnung für den Vorstand 
regelt die Geschäftsverteilung und die Zusammenarbeit inner-
halb des Vorstands. Der Vorstand fasst seine Beschlüsse in  
seinen Sitzungen, die regelmäßig einmal pro Woche stattfinden. 
Jedes Mitglied des Vorstands unterrichtet die übrigen Mitglie-
der rechtzeitig über wichtige Maßnahmen und Vorgänge aus 
seinem Geschäftsbereich. Bestimmte Aufgaben sind durch 
einen Geschäftsverteilungsplan einzelnen Vorstandsmitglie-
dern zugewiesen. 

Die Geschäftsleitung bestimmt die strategische Ausrichtung 
des Unternehmens, plant und legt das Unternehmensbudget 
fest, verantwortet die Mittelverteilung und kontrolliert die 
Geschäftsentwicklung. Sie ist zuständig für die Aufstellung 
des Jahresabschlusses der CEWE Stiftung & Co. KGaA, des 
Konzernabschlusses und der Quartals- und Halbjahresab-
schlüsse. Die Geschäftsleitung sorgt ferner für die Einhaltung 
von Rechtsvorschriften, behördlichen Regelungen und unter-
nehmensintern geltenden Regelungen und wirkt auf deren 
Beachtung durch alle Gesellschaften der CEWE-Gruppe hin.  
Die Geschäftsleitung unterrichtet den Aufsichtsrat mindestens 
vierteljährlich über den Gang der Geschäfte und die Lage des 
Unternehmens. Zusätzlich informiert die Geschäftsleitung den 
Aufsichtsrat mindestens einmal jährlich über die Jahrespla-
nung und die strategischen Konzepte des Unternehmens. Die 
Geschäftsleitung unterrichtet den Aufsichtsrat überdies regel-
mäßig, zeitnah und umfassend über alle für das Unternehmen 
relevanten Fragen der Strategie, der Planung, der Geschäfts-
entwicklung, der Risikolage, des Risikomanagements und der 
Compliance und kommt somit ihrer Berichtspflicht umfassend 
nach. Darüber hinaus berichtet die Geschäftsleitung regelmäßig, 
umfassend und zeitnah in schriftlicher oder mündlicher Form 
über alle Vorgänge, die für das Unternehmen von wesentlicher 
Bedeutung sind. Nähere Einzelheiten regeln die Geschäftsord-
nungen des Vorstands und des Aufsichtsrates sowie die Sat-
zung der Neumüller CEWE COLOR Stiftung.
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Aufsichtsrat
Der Aufsichtsrat berät und überwacht den Vorstand der  
Neumüller CEWE COLOR Stiftung bei der Unternehmens-
führung. In der Geschäftsordnung des Aufsichtsrats sind die 
Aufgaben des Aufsichtsrats festgelegt. Zu den wesentlichen 
Aufgaben des Aufsichtsrats gehört die Erörterung der Quartals-
berichte, die Prüfung des Jahresabschlusses und des Konzern-
abschlusses der CEWE Stiftung & Co. KGaA sowie die Vor-
bereitung des Beschlusses der Hauptversammlung zur Fest-
stellung des Jahresabschlusses. Der Aufsichtsrat der CEWE 
Stiftung & Co. KGaA wird nach den Bestimmungen des Mitbe-
stimmungsgesetzes besetzt.

Auf der Grundlage der Informationen der Geschäftsleitung 
befasst sich der Aufsichtsrat mindestens vierteljährlich mit 
dem Gang der Geschäfte und der Lage des Unternehmens. Zu 
den Sitzungen des Aufsichtsrats werden die Mitglieder des 
Vorstands der Neumüller CEWE COLOR Stiftung geladen, 
soweit der Aufsichtsrat im Einzelfall nicht etwas anderes 
beschließt. Der Aufsichtsrat setzt sich auf jeder seiner Sitzun-
gen planmäßig zudem mit folgenden Themen auseinander:

 » Corporate Governance
 » Compliance
 » Risikosituation des Unternehmens

In wesentliche Entscheidungen des Vorstands werden infor-
mativ der Aufsichtsrat sowie das Stiftungskuratorium frühzeitig 
eingebunden. Auch außerhalb der Sitzungen besprechen sich 
Geschäftsleitung und Aufsichtsrat regelmäßig zu Fragen zur 
Strategie und Planung sowie zur aktuellen Geschäftsentwicklung. 

Der Aufsichtsrat steht in regelmäßigem Kontakt mit der Ge-
schäftsleitung, um sich frühzeitig über die aktuelle Geschäfts-
entwicklung und die wesentlichen Geschäftsvorfälle zu infor-
mieren. Der Aufsichtsrat prüft regelmäßig, ob Interessen-
konflikte bei Mitgliedern des Vorstands oder des Stiftungs-
kuratoriums im Hinblick auf die Tätigkeit für die CEWE Stiftung 
& Co. KGaA bestehen könnten.

Im Berichtszeitraum nahm ein Prüfungsausschuss (Audit 
Committee) die Aufgaben wahr, die ihm durch seine vom Auf-
sichtsrat in seiner Gesamtheit erlassene Geschäftsordnung 
übertragen wurden. 

Der Prüfungsausschuss bereitet die Verhandlungen und Be-
schlussfassungen des Aufsichtsrates über die Billigung des  
Jahresabschlusses und des Konzernabschlusses sowie die Ver-
abschiedung des Vorschlages an die Hauptversammlung zur 
Wahl des Abschlussprüfers vor. Auch behandelt er Fragen  
der Rechnungslegung, des Risikomanagements und der Com-
pliance.

Frau Patricia Geibel-Conrad nimmt den Vorsitz in diesem Aus-
schuss auch aufgrund ihrer Stellung als Financial Expert wahr. 
Weitere Mitglieder des Prüfungsausschusses sind Herr Otto 
Korte, Frau Marion Gerdes und Herr Markus Schwarz.
 
Der Prüfungsausschuss hat im Berichtszeitraum an drei Termi-
nen getagt. Bei diesen Sitzungen waren sämtliche Mitglieder 
des Prüfungsausschusses anwesend. Weiterhin waren neben 
dem Vorstand der persönlich haftenden Gesellschafterin und 
die Abschlussprüfer zu den Terminen geladen und standen 
den Mitgliedern des Prüfungsausschusses jederzeit mit ent-
sprechenden Auskünften zur Verfügung. 

Weiterhin hat der Aufsichtsrat einen Nominierungsausschuss 
gebildet. Der Nominierungsausschuss bereitet die Beschluss-
fassung des Aufsichtsrates über Wahlvorschläge an die Haupt-
versammlung zur Wahl von Aufsichtsratsmitgliedern der Kom-
manditaktionäre vor. Dabei orientiert er sich an den vom Auf-
sichtsrat benannten Kriterien für die Zusammensetzung und 
an dem vom Aufsichtsrat beschlossenen Kompetenzprofil. Der 
Nominierungsausschuss wird von Herrn Otto Korte geleitet. 
Weitere Mitglieder sind hier Herr Dr. Hans-Henning Wiegmann 
und Herr Paolo Dell’Antonio. Der Nominierungsausschuss hat 
im Berichtszeitraum nicht getagt.

Der Aufsichtsrat und seine Ausschüsse unterziehen sich regel-
mäßig einer eigenen Effizienzprüfung und lassen die Ergeb-
nisse in die zukünftige Arbeit einfließen. Der Aufsichtsrat hat 
im Berichtszeitraum keine Selbstevaluation der Wirksamkeit 
der Aufsichtsratstätigkeit im Sinne von Empfehlung D.13 DCGK 
2019 durchgeführt. Diese ist für das Geschäftsjahr 2021 vorge-
sehen. 

Weitergehende Informationen können dem Bericht des Auf-
sichtsrates (im Geschäftsbericht auf den   Seiten 14 ff. und im 
Internet unter   https://company.cewe.de/de/ueber-uns/verantwor-

tung/compliance.html) entnommen werden.
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Kuratorium der Neumüller CEWE COLOR Stiftung
Ein Teil der Kompetenzen, die in einer Aktiengesellschaft beim 
Aufsichtsrat liegen, werden bei CEWE von der Neumüller CEWE 
COLOR Stiftung und hierbei vom Kuratorium der Neumüller 
CEWE COLOR Stiftung wahrgenommen. Daher soll nach-
folgend auch das Kuratorium beschrieben werden.

Das Kuratorium besteht aus sechs Mitgliedern. Das Kuratorium 
hat den Vorstand zu beraten und zu überwachen. Es unter-
richtet sich sowohl über die Angelegenheiten der Neumüller 
CEWE COLOR Stiftung als auch der CEWE Stiftung & Co. KGaA 
und kann zu diesem Zweck die Handelsbücher und sonstigen 
Unterlagen der Gesellschaft sowie die Vermögenswerte ein-
sehen und prüfen. Nach § 7 Abs. 2 der Satzung der CEWE  
Stiftung & Co. KGaA bedarf die Geschäftsleitung für bestimmte 
Geschäfte, die über den gewöhnlichen Geschäftsbetrieb hin-
ausgehen, der Zustimmung des Aufsichtsrats. Auch die Satzung 
der Neumüller CEWE COLOR Stiftung sieht für bestimmte 
außergewöhnliche Maßnahmen der Geschäftsführung die 
Zustimmung des Kuratoriums vor. Das Kuratorium wird nach 
Bedarf einberufen, tagt jedoch mindestens viermal im Jahr.

Die Hauptversammlung der CEWE Stiftung & Co. KGaA
Die ordentliche Hauptversammlung beschließt insbesondere 
über die Feststellung des Jahresabschlusses, die Verwendung 
des Bilanzgewinns, die Entlastung der persönlich haftenden 
Gesellschafterin und der Mitglieder des Aufsichtsrats sowie 
die Wahl des Abschlussprüfers. Gleichzeitig steht der Haupt-
versammlung Beschlusskraft für Satzungsänderungen zu. Die 
Kommanditaktionäre der CEWE Stiftung & Co. KGaA nehmen 
ihre Rechte in der Hauptversammlung wahr. 

Zielgrößen gemäß § 76 Abs. 4 und § 111 Abs. 5 AktG sowie 
Mindestanteile bei der Besetzung des Aufsichtsrats
Da die Gesellschaft gemäß § 278 AktG keinen Vorstand besitzt, 
findet die Bestimmung des § 111 Abs. 5 AktG hinsichtlich der 
Zusammensetzung des Vorstands auf die Gesellschaft keine 
Anwendung. Entsprechend den gesetzlichen Bestimmungen 
wurde für den Vorstand keine Zielquote festgelegt.

Die Geschäftsleitung hatte für die erste Führungsebene unter-
halb der Geschäftsleitung als Ziel beschlossen, bis zum 30. Juni 
2017 einen Frauenanteil mit einer Quote von 20 % zu erreichen. 
Für die zweite Führungsebene hatte die Geschäftsleitung als 
Ziel beschlossen, bis zum 30. Juni 2017 einen Frauenanteil mit 
einer Quote von 35 % zu erreichen. Im Berichtszeitraum konn-
ten diese Ziele aufgrund der bestehenden arbeitsrechtlichen 
Rahmenbedingungen und der Organisationsstruktur der Unter-
nehmensgruppe noch nicht erreicht werden. Zur Erreichung 
der genannten Ziele hat die Geschäftsleitung eine weitere 
Umsetzungsfrist von fünf Jahren beschlossen, die damit am 
30. Juni 2022 endet.

Der Aufsichtsrat setzt sich aus zwölf Mitgliedern zusammen, 
die zur Hälfte von den Aktionären und zur Hälfte von den Arbeit-
nehmern gewählt werden. Auf der Hauptversammlung am  
6. Juni 2018 wurden die Mitglieder der Anteilseignerseite letzt-
malig gewählt, auch die Arbeitnehmer haben neue Aufsichts-
ratsmitglieder turnusgemäß gewählt. Es gehören derzeit von 
der Anteilseignerseite drei und von der Arbeitnehmerseite vier 
weibliche Mitglieder dem Aufsichtsrat an. Die von den Anteils-
eignern gewählten Mitglieder haben beschlossen, die vorge-
schriebene Frauenquote unabhängig von den Arbeitnehmer-
vertretern erreichen zu wollen. Entsprechendes wurde durch 
die Arbeitnehmerseite festgelegt. Die gesetzlichen Zielvor-
gaben wurden demnach erfüllt.

Diversitätskonzept im Hinblick auf die Zusammen-
setzung des Vorstands der persönlich haftenden 
Gesellschafterin und des Aufsichtsrats
Die Empfehlungen A.1, B.1 und C.1 S. 2 des Deutschen Corporate 
Governance Kodex in der Fassung vom 16. Dezember 2019 
behandeln das Thema Vielfalt (Diversity), und zwar betreffend 
die Besetzung des Vorstandes, die Besetzung von Führungs-
funktionen im Unternehmen und die Zusammensetzung des  
Aufsichtsrats. Im Rahmen einer guten Corporate Governance 
haben sich Geschäftsleitung und der Aufsichtsrat der CEWE 
Stiftung & Co. KGaA ausführlich mit diesem Thema beschäf-
tigt, soweit ihre Zuständigkeiten reichen. Der Aufsichtsrat hat 
sich daher nicht mit der Besetzung des Vorstandes beschäftigt. 

Vorstandsbesetzung
Der derzeitige Vorstand der Neumüller CEWE COLOR Stiftung 
besteht aus sieben männlichen Mitgliedern. Sämtliche Mit-
glieder des Vorstandes verfügen über einen internationalen 
Erfahrungshorizont.

Bei der Auswahl von Vorstandsmitgliedern wird eine angemes-
sene Berücksichtigung von Frauen angestrebt sowie allgemein 
auf Vielfalt (Diversity) geachtet.

Aufsichtsratsbesetzung
Der Aufsichtsrat der CEWE Stiftung & Co. KGaA besteht aus 
zwölf Mitgliedern. Er ist traditionell mit international erfahrenen 
Mitgliedern besetzt.
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Für die Mitglieder des Aufsichtsrates der CEWE Stiftung & Co. 
KGaA ist in § 2.1. der Geschäftsordnung für den Aufsichtsrat 
eine Altersgrenze vorgesehen. Danach soll die Mitgliedschaft im 
Aufsichtsrat grundsätzlich am 31. Dezember des Jahres enden, 
in dem das Aufsichtsratsmitglied das 71. Lebensjahr vollendet. 
Abweichend hiervon kann durch Beschluss der übrigen Mit-
glieder des Aufsichtsrats, der mit einer ¾-Mehrheit zu fassen 
ist, die Mitgliedschaft verlängert werden, nicht jedoch über 
den Ablauf des Jahres hinaus, in dem das betreffende Mitglied 
das 75. Lebensjahr vollendet. 

Ziele und Kompetenzprofil des Aufsichtsrats
Der Aufsichtsrat hat sich im November 2018 ein Kompetenz-
profil gegeben und auf der Unternehmenshomepage  https://

company.cewe.de/de/ueber-uns/unternehmensgruppe.html veröffent-
licht. Die derzeitigen Mitglieder des Aufsichtsrats entsprechen 
diesem Kompetenzprofil. Frau Geibel-Conrad nimmt als Wirt-
schaftsprüferin und Financial Expert die Aufgabe der Vorsit-
zenden des Prüfungsausschusses wahr. 

Unabhängigkeit der Aufsichtsratsmitglieder
Der Aufsichtsrat erfüllt in seiner derzeitigen Besetzung wei-
testgehend die Vorgaben der Empfehlungen C.1 bis C.12 des 
DCGK 2019. Der Aufsichtsrat hat die Unabhängigkeit seiner 
Mitglieder geprüft. Herr Otto Korte gehört dem Aufsichtsrat 
zwar länger als 12 Jahr an. Im Rahmen dieser langen Tätigkeit 
hat er jedoch gegenüber den anderen Mitgliedern des Auf-
sichtsrates und dem Vorstand der persönlich haftenden 
Gesellschafterin durch sein Handeln seine Unabhängigkeit 
nachgewiesen. Auch alle weiteren Aufsichtsratsmitglieder der 
CEWE Stiftung & Co. KGaA sind als unabhängig im Sinne der 
Empfehlungen C.6 bis C.12 DCGK 2019 einzuschätzen.

Einhaltung der Mindestanteile von Frauen  
und Männern im Aufsichtsrat
Der Aufsichtsrat ist mit drei Frauen auf der Seite der Anteils-
eignervertreter und vier Frauen auf der Seite der Arbeitnehmer-
vertreter besetzt. Damit ist das vom Gesetzgeber eingeführte 
Erfordernis eines Anteils von 30 % weiblichen Mitgliedern im 
Aufsichtsrat mehr als erfüllt. Unter Wahrung der gesetzlichen 
Vorgaben wird der Aufsichtsrat auch bei zukünftigen Wahl-
vorschlägen das Vorliegen der erforderlichen Kenntnisse, 
Fähigkeiten und fachlichen Erfahrungen zur ordnungsgemäßen 
Wahrnehmung der Aufsichtsratstätigkeit angemessen berück-
sichtigen.

Besetzung von Führungspositionen
Die CEWE Stiftung & Co. KGaA hat zur Umsetzung von Emp-
fehlung A.1 DCGK 2019 bereits eine Vielzahl von Maßnahmen 
umgesetzt, die die Vielfalt (Diversity) – insbesondere einen 
höheren Anteil von Frauen – in Führungsfunktionen fördern 
sollen.

So hat die CEWE Stiftung & Co. KGaA beispielsweise folgende 
konkrete Maßnahmen zur Förderung der Vereinbarkeit von 
Beruf und Familie umgesetzt:

 »  Vertrag mit dem AWO-Eltern- und Seniorenservice in 
Oldenburg für eine kostenlose Beratung von Mitarbeitern, 
die Kinder oder auch Eltern unterbringen müssen;

 »  Angebot einer Kindertagesstätte auf dem Gelände der 
CEWE Stiftung & Co. KGaA in Oldenburg.

Ferner hat der Vorstand der CEWE COLOR Holding AG in der 
Sitzung vom 31. Januar 2011 Folgendes beschlossen:

Bei der Besetzung von Führungspositionen im Unternehmen 
wird eine angemessene Berücksichtigung von Frauen ange-
strebt sowie allgemein auf Vielfalt (Diversity) geachtet. Neben 
den bereits bestehenden Maßnahmen zur Förderung dieses 
Kriteriums sollen ferner folgende Maßnahmen implementiert 
werden: 

Erarbeitung und Durchführung eines Programms, das sich ins-
besondere mit dem Thema „Frauen in Führungspositionen“, 
„Förderung von Frauen als Nachwuchsführungskräfte“ sowie 
„Internationalität auf der Führungsebene“ befasst.

Dieser Beschluss besitzt für die Vergabe von Führungspositio-
nen weiterhin Gültigkeit.

Bei Vorschlägen für die Besetzung von Führungspositionen 
berücksichtigt die CEWE Stiftung & Co. KGaA zudem unter 
anderem das Alter, Geschlecht, kulturelle Herkunft, Bildungs- 
oder Berufshintergrund und strebt eine möglichst vielfältige 
Zusammensetzung an. 

90 91

CEWE GESCHÄFTSBERICHT 2020 CEWE auf einen Blick An die Aktionäre KonzernabschlussZusammengefasster Lagebericht Weitere Informationen
Berichte zur Unternehmensführung

https://company.cewe.de/de/ueber-uns/unternehmensgruppe.html
https://company.cewe.de/de/ueber-uns/unternehmensgruppe.html


SCHLUSSERKLÄRUNG  
DES VORSTANDES 
der persönlich haftenden Gesellschafterin zum Bericht 
über Beziehungen zu verbundenen Unternehmen

Die Stellung des persönlich haftenden Gesellschafters führt 
grundsätzlich zur Annahme einer Abhängigkeit der CEWE 
Stiftung & Co. KGaA von ihrer Komplementärin, der Neumüller 
CEWE COLOR Stiftung, im Sinne von § 17 AktG. Da mit der 
CEWE Stiftung kein Beherrschungsvertrag gemäß § 291 AktG 
besteht, hat der Vorstand der persönlich haftenden Gesell-
schafterin Neumüller CEWE COLOR Stiftung als Geschäftsfüh-
rungsorgan der CEWE Stiftung & Co. KGaA gemäß § 312 AktG 
einen Bericht über die Beziehungen zu verbundenen Unter-
nehmen aufgestellt. Der Vorstand hat am Ende des Berichts 
folgende Erklärung abgegeben:

„Wir erklären hiermit, dass bei den in diesem Bericht über die 
Beziehungen zu verbundenen Unternehmen aufgeführten 
Rechtsgeschäften unsere Gesellschaft nach den Umständen, 
die uns in dem Zeitpunkt bekannt waren, in dem die Rechtsge-
schäfte vorgenommen wurden, bei jedem Rechtsgeschäft eine 
angemessene Gegenleistung erhalten hat. Es sind keine Maß-
nahmen auf Veranlassung oder im Interesse des herrschenden 
oder eines mit ihm verbundenen Unternehmens getroffen oder 
unterlassen worden.“

ANGABEN ÜBER BEZIEHUNGEN ZU 
NAHESTEHENDEN UNTERNEHMEN 
UND PERSONEN

Die Neumüller CEWE COLOR Stiftung übt die Stellung einer 
geschäftsführenden Komplementärin aus. Am Kapital der Ge-
sellschaft ist sie nicht beteiligt. Zur Regelung dieses Verhältnis-
ses besteht mit der CEWE Stiftung & Co. KGaA ein Geschäfts-
führungs- und Aufwandsübernahmevertrag. Er bestimmt, dass 
ihr alle Aufwendungen, die sich im Zusammenhang mit der 
Geschäftsführungstätigkeit ergeben, insbesondere bei den 
Organen Vorstand, Geschäftsführung und Kuratorium, ersetzt 
werden. Darüber hinaus steht ihr für die Geschäftsführungs- 
und Vertretungstätigkeit und für die Übernahme ihres persön-
lichen Haftungsrisikos eine jährliche, angemessene und gewinn- 
und verlustunabhängige Vergütung zu.

Oldenburg, 17. März 2021

CEWE Stiftung & Co. KGaA
Für die persönlich haftende Gesellschafterin  
Neumüller CEWE COLOR Stiftung
– Der Vorstand – 

Dr. Christian Friege
(Vorstandsvorsitzender)

Carsten Heitkamp

Frank Zweigle

Patrick Berkhouwer Dr. Reiner Fageth

Dr. Olaf Holzkämper

Thomas Mehls
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